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Art. 25. 9Jitt bem Vewerber, welcher ben 8uf<hlag
erhalten fjai, tfl ein fchriftticher Vertrag über bte Auê»
fûhrung ber übernommenen Arbeit ober Sieferung ab»

pfd}tie|en.
2Bö jwifc^eit bem Schweiz. ^rtgenieuK^ unb Archt»

teltenoereln unb fthmeijertfchen Verufloetbäuben »et»
einbarie Normalien befielen, fallen blefe als Vertrags»
unterlagen bleuen.

^ebenfalls foil ber Sfnball beS Vertrages flat unb
beftimmt fein. Er foil auch bie SteferungS-, Garantie
unb 3al)lung8beblngungen regeln. ©le oergebenbe Ve
hörbe ift berechtigt, im Vertrage bie Vorf<|nften auf
zunehmen, welt|e fur bie richtige ©urchführung ber in
ben emfc|lägigen Veftimmungen nlebergelegten ®runb=
fäfee erforberlic| finb. ®ie auf ben ©egenfianb ber Ver»
gebung bezüglichen Pläne, SRufter unb bergletcfjen, fowie
tecfjntfche Vorfchriften finb bem Vertrag als Anlage bei»

zufügen unb als foldje beiberfetlS fcbtiffllclj anzuerkennen.
Überfchreitet baS Quantum ber 9Rehs> ober SRinber»

leifturtg 10 % ber wirtlich »ergebenen Arbeitsmenge ober
Sieferung, fo ftnb neue Vereinbarungen p treffen.

©teS tjat auch ftattpfinben, fofern fiel) tn ber AuS>

führung ber auf ElnhettSprelfe f)irt »ergebenen Arbeiten
ober Sleferungen bie ©itnenfionen ober fonftigen Infor»
betungen, welche auf bie Preisberechnung »on erheb
lisent Einflufj finb, änbern.

©aglohnarbeiten unb bapgehörige 3JiateriaGteferungen
follen im Vertrage befonberS geregelt werben. ©ofern bicS

unterlaffen wirb, follen bie üblidjen preife bafür berechnet
werben.

Art. 26. Vet ArbeitSnteberlegung (Streit, ©perre
je.) im ©efdjäfte beS betreffenben Unternehmers »er»
länger! ftch bie VoHenbungSfrift ohne ©chobenerfahpfticht
um bie ffiauer ber tn Vetracht fatlenben ElnfMIung.

Art. 27. SMljrenb ter Ausführung einer oerge»
benen Arbeit unb bei ber Abnahme berfeiben ober einer
Sieferung foil eine poetläfüge unb fac|männifehe Kort-
troäe über beren VertragSmäfjigteit fiattfinben.

Art. 28. Abnahme, Vachmafi unb Abrechnung haben
nach Vollenbuttg ber Arbeit ober Ausführung ber Sie»

ferung möglich ft halb ftattjufinben. ©ie VedpungS»
fteÜung foK binnen brei SRonaten, »on ber Veenbigung
ber Arbeit ober Sieferung an gerechnet, erfolgen.

Erftreclt [ich bie Ausführung über einen längern gelt»
raunt, fo follen »erhäliniSmäfjige 3lbfc|)lag§aal9lu«gen ge»

letfiet werben, bie bis auf 90 ®/o beS jeweiligen SffierteS

p gehen haben.
Va^mafi unb Abrechnung haben nach ben im be>

treffenben Verufe üblichen AuSmafjnormen p gesehen.
Art. 29. ©icherhett (Kaution) foil nur bei gröfietn

Arbeiten »erlangt werben; fie barf 10®/« ber Voran»
fchlagfumme nicht überfteigen. ©ie foil in ber Siegel
burch Vürgfdjaft ober Vealtauiion geleiftet werben.

Varlautionen bürfen nur aulnahntSwetfe »erlangt
werben unb finb pnt jeweiligen SombarbjinSfufj ber
9laiionatbanf p »erzinfen.

®ie Vfldgabe ber Kaution hat ohne ätetpg nach
Erfüllung fämilicher Verpflichtungen, für bie fie geöient
hat, p erfolgen.

9Rit ber AuffteUung De§ oben befprodjenen SRufierS
einer ©ubmiffionSoerorbnung ift unbefirilten ein rtefiger
Schritt pr VetooOlomnung beSfelben getan worben,
boi| barf man je^t nicht fülle flehen, benn »on einer
refilofen Erlebigung ber Angelegenheit tann noch tetneS»

falls gefprocljen werben.
3d) möchte bie Erörterung bahin refultteren laffen, bajj ich

bie ©Raffung eines neutralen DbmannS, wie
bteS bereits angeführt würbe, fpejieH tn ben Vorbergtunb
ftellen möchte. Ein foldjet Dbmann tann fid) ber ©adje
auSf^ltehltch annehmen, ftch gehörig einarbeiten unb

hauptfächltch am weiteren Ausbau beS ©ubmiffionlmefenS
mithelfen, bamit ift auch beiben ©etlen gebleut, fotooljt
bent Unternehmer als bent Arbeitgeber. R,

Heber bie (Sefcfjaftsla^e
in ber Schwei.} int 3al?rc |<>u»

wirb »on ber Van! S eu & ©o. tn 3 ö r ifolgenbeS
berichtet: ®ie Eifen» unb 9Rafchinen 3nbuftrie
war währenb beS gattjen QahreS mit Aufträgen reichlich
oerfehen. ©agegen hat bie Vohftoffrage troh beS Ab»
EommenS mit ©eutf^Ianb eine bebrohliehe gornt ange»
nommen, befonberS fsitbem ba§ beutfshe KrtegSrntnifterium
jpanb auf äße Vohftoffe legt, bie ber Kriegsführung
Dienen. Engtanb unb ffranfrelch fielen fchon p Vegtttn
öeS Krieges als Sieferanten »on SRetall unb Kohlen
auf er Vetracht, unb an einen Erfah auS neutralen
Säubern, befonberS aus Vorbamerüa, war aus »er»
fchiebenen ©rünben bis je^t nicht p beulen, um fo
weniger, als es an nähern Verhungert p atnertfanifchen
Vrobujenten unb an etner ausgebauten unb bewährten
VepgSorganifation fehlte, ©le größte ©chwierigîeit liegt
aber in ber mattgelnben ©onnage unb in ben unge»
nügenben ©ranSportmöglichMten »om SReere nach ber

Schwefj ©te greife fämtlic^er SRohftoffe haben nach»

gerabe einen fabelhaften Veforb erhielt unb ftnben nur
in ben Verlaufspreifen jener Erjeugniffe einen ent»

fpre^enben Ausgleich, bie oom Krieg ober ber Kriegs»
inbuftrie unbebingt benötigt werben. ES notierten per
©onne franlo »erpllt Station Qürich in Uranien:

@nbeQtmi ©liberum ©nbegutri ©ttbeO£to6er

iRoheifen Str. 3
pmalif-ffolKifen.

'JtunDetfen
•Hunbftahl
©robbte^e- • •

Feinbleche
Kupferblech • •

©aS V auge wer be hat ein fdjlechteS 3ahr hinter
jie|. ES begann im ßeichen tieffier ©epteffion unb enbet
mit trüben Ausfichten für bie nächfte gulunft. ©te nor»
malen Aufträge blieben auf ein SRintmum rebugiert unb
umfaften nicht einmal einen ©rittel ber frühern Pro«
bullion, ©ie wenigen Qnbuftciebauten muften p niebrigen
preifen übernommen werben, unb bie Ausführung Ittt
ftar! unter bem 9)1angel an qualifizierten Arbeitern, ©er
ABohnungSbau wirb gehemmt burch bie hohen SRateriat»

pretfe, ben ungünfti'gen ArbeitSmarlt, fowie burch bie

unfcchete Qulunft.
©ie Uhren inbuftrie blidt im aligemeinen auf ein

befriebigenbeS 3al)t prüct. ©ie weftfchweljerifchen ga»
brifen, welche »orwiegenb ©olbuhren unb überhaspt
teurere SBetle fabrizieren, wiefen freilich burdjwegS einen

geringeren VefchäftigungSgrab auf all bie Unternehmen
ber SRorbfc|metz, wie beifplelSweife bie folothurnifdjen
Fabrifen, bie ft^ in ber Çauptfadje mit ber Erfteilunq
billigerer Artilel, tnSbefonbere »on Arntbanbuhren 6e»

fchäfiigen. ©rofe Veunruh'igung erzeugte baS neuefte

engtif^e Einfuhroerbot für ©olbuhren, baS bie weft«

fdhweigerif^en Fabrilen um fo mehr trifft, als ftch ber

Verlauf nach bem Vereinigten Königreiche nach wb nach

wieber gebeffert hatte, ©te iRaehfrage für billigere SBerfe

ift bagegen alS eine fehr gute zu bezeichnen, Erfdjwerenb
wirlten neben ben wachfenben Stoqftoffforgen bie @nt»

1914 1915 1916 1916

84 106 137 142
95 170 360 390

155 205 250 400
165 225 300 450
150 215 320 400
190 255 450 550

1950 4500 8500 9000
1850 3750 8000 8500
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Art. 25. Mit dem Bewerber, welcher den Zuschlag
erhalten hat, ist à schriftlicher Vertrag über die Aus-
sührung der übernommenen Arbeit oder Lieferung ab-
zuschließen.

Wo zwischen dem Schweiz. Ingenieur- und Archi-
tektenverein und schweizerischen Berufsverbänden ver-
einbarte Normalien bestehen, sollen diese als Vertrags-
unterlagen dienen.

Jedenfalls soll der Inhalt des Vertrages klar und
bestimmt sein. Er soll auch die Lieferung?'-, Garantie
und Zahlungsbedingungen regeln. Die vergebende Be
hörde ist berechtigt, im Vertrage die Vorschriften aus
zunehmen, welche für die richtige Durchführung der in
den einschlägigen Bestimmungen niedergelegten Grund-
sähe erforderlich sind. Die auf den Gegenstand der Ver-
gebung bezüglichen Pläne, Muster und dergleichen, sowie
technische Vorschriften sind dem Vertrag als Anlage bei-
zufügen und als solche beiderseits schriftlich anzuerkennen-

Überschreitet das Quantum der Mehr- oder Minder-
letstung 10 °/o der wirklich vergebenen Arbeitsmenge oder
Lieferung, so sind neue Vereinbarungen zu treffen.

Dies hat auch stattzufinden, sofern sich in der Aus-
führung der auf Einheitspreise hin vergebenen Arbeiten
oder Lieferungen die Dimensionen oder sonstigen Anfor-
derungen, welche auf die Preisberechnung von erheb
lichem Einfluß sind, ändern.

Taglohnarbeiten und dazugehörige Materiallieferungen
sollen im Vertrage besonders geregelt werden. Sofern dies
unterlassen wird, sollen die üblichen Preise dafür berechnet
werden.

Art. 26. Bei Arbeitsniederlegung (Streik, Sperre
ze.) im Geschäfte des betreffenden Unternehmers ver-
längert sich die Vollendungsfnst ohne Schadenersatzpflicht
um die Dauer der in Betracht fallenden Einstellung.

Art. 27. Während der Ausführung einer verge-
benen Arbeit und bei der Abnahme derselben oder einer
Lieferung soll eine zuverläßige und fachmännische Kon-
trolle über deren Vertragsmäßigkeit stattfinden.

Art. 28. Abnahme, Nachmaß und Abrechnung haben
nach Vollendung der Arbeit oder Ausführung der Lie-
ferung möglichst bald stattzufinden. Die Rechnungs-
stellung soll binnen drei Monaten, von der Beendigung
der Arbeit oder Lieferung an gerechnet, erfolgen.

Erstreckt sich die Ausführung über einen längern Zeit-
räum, so sollen verhältnismäßige Abschlagszahlungen ge-
leistet werden, die bis auf 90 °/o des jeweiligen Wertes
zu gehen haben.

Nachmaß und Abrechnung haben nach den im be-

treffenden Berufe üblichen Ausmaßnormen zu geschehen.
Art. 29. Sicherheit (Kaution) soll nur bei größern

Arbeiten verlangt werden; sie darf 10°/» der Voran-
schlagsumme nicht übersteigen. Sie soll in der Regel
durch Bürgschaft oder Realkaution geleistet werden.

Barkautionen dürfen nur ausnahmsweise verlangt
werden und sind zum jeweiligen Lombardzinsfuß der
Nationalbank zu verzinsen.

Die Rückgabe der Kaution hat ohne Verzug nach
Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, für die sie gedient
hat, zu erfolgen.

Mit der Aufstellung ves oben besprochenen Musters
einer Submiffionsoerordnung ist unbestritten ein riesiger
Schritt zur Vervollkomnung desselben getan worden,
doch darf man jetzt nicht stille stehen, denn von einer
restlosen Erledigung der Angelegenheit kann noch keines-
falls gesprochen werden.

Ich möchte die Erörterung dahin resultieren lassen, daß ich
die Schaffung eines neutralen Obmanns, wie
dies bereits angeführt wurde, speziell in den Vordergrund
stellen möchte. Ein solcher Obmann kann sich der Sache
ausschließlich annehmen, sich gehörig einarbeiten und

hauptsächlich am weiteren Ausbau des Submissionswesens
mithelfen, damit ist auch beiden Teilen gedient, sowohl
dem Unternehmer als dem Arbeitgeber. U,

Aeber die Geschäftslage,
in der Schweiz im Jahre

wird von der Bank Leu >.ì Co. in Zürich folgendes
berichtet: Die Eisen- und Maschinen-Industrie
war während des ganzen Jahres mit Aufträgen reichlich
versehen. Dagegen hat die Rohstoffrage trotz des Ab-
kommens mit Deutschland eine bedrohliche Form ange-
nommen, besonders seitdem das deutsche Kriegsministerium
Hand auf alle Rohstoffe legt, die der Kriegsführung
Neuen. England und Frankreich fielen schon zu Beginn
Ses Krieges als Lieferanten von Metall und Kohlen
außer Betracht, und an einen Ersatz aus neutralen
Ländern, besonders aus Nordamerika, war aus ver-
schtedenen Gründen bis jetzt nicht zu denken, um so

weniger, als es an nähern Beziehungen zu amerikanischen
Produzenten und an einer ausgebauten und bewährten
Bezugsorganisation fehlte. Die größte Schwierigkeit liegt
aber in der mangelnden Tonnage und in den unge-
nügenden Transportmöglichkeiten vom Meere nach der
Zchweiz Die Preise sämtlicher Rohstoffe haben nach-
gerade einen fabelhaften Rekord erzielt und finden nur
in den Verkaufspreisen jener Erzeugnisse einen ent-
sprechenden Ausgleich, die vom Krieg oder der Kriegs-
industrie unbedingt benötigt werden. Es notierten per
Tonne franko verzollt Station Zürich in Franken:

Ende Juni Ende Juni Ende Juni Ende Oktober

Roheisen Nr. 3

Wsiit-Wän -

Runvetsen.
Rundstahl.
Grobbleche.
Feinbleche
Kupferblech

Das Baugewerbe hat ein schlechtes Jahr hinter
sich. Es begann im Zeichen tiefster Depression und endet
mit trüben Aussichten für die nächste Zukunft. Die nor-
malen Aufträge blieben auf ein Minimum reduziert und
umfaßten nicht einmal einen Drittel der frühern Pro-
duktion. Die wenigen Industriebauten mußten zu niedrigen
Preisen übernommen werden, und die Ausführung litt
stark unter dem Mangel an qualifizierten Arbeitern. Der
Wohnungsbau wird gehemmt durch die hohen Material-
preise, den ungünstigen Arbeitsmarkt, sowie durch die

unsichere Zukunft.
Die Uhren industrie blickt im allgemeinen auf ein

befriedigendes Jahr zurück. Die westschweizerischen Fa-
briken, welche vorwiegend Golduhren und überhaupt
teurere Werke fabrizieren, wiesen freilich durchwegs einen

geringeren Beschäftigungsgrad aus als die Unternehmen
der Nordschweiz, wie beispielsweise die solothurnischen
Fabriken, die sich in der Hauptsache mit der Erstellung
billigerer Artikel, insbesondere von Armbanduhren be-

schäftigen. Große Beunruhigung erzeugte das neueste

englische Einfuhrverbot für Golduhren, das die west-

schweizerischen Fabriken um so mehr trifft, als sich der

Verkauf nach dem Vereinigten Königreiche nach und nach

wieder gebessert hatte. Die Nachfrage für billigere Werke

ist dagegen als eine sehr gute zu bezeichnen. Erschwerend
wirkten neben den wachsenden Rohstoffsorgen die Ent-

1914 191S 1919 1919

84 106 137 142
95 170 360 390

155 205 250 400
165 225 300 450
150 215 320 400
190 255 450 550

1950 4500 8500 9000
1850 3750 8000 8500
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mertung frember Baiuten, bte entroeber bei ber Siealifatton
große SBerlufte gur gfoïge hatte ober bann bie gabriten
gur $5mn-to&iIifterurtg iïjrex äJtittel groang.

Sie fchmeigerifche @er beret blicft auf ein gutes
3ai)r gurüd. Ser Sllangef an ©erbftbffen, ber im Sur«
jähre git Oerfdjtebenen BetriebSeinftellungen führte, îunnte
im Bertd)ija{>r boflfiänbig bcljobeu rocrben, fagegen
madjif,fid) bant ber öermehrteu ißrobuttiongmoglidifeit
in geroiffen §äutefategorien ein erheblicher SWangel
geltenb. SeSgleidjen erfreute fid) and) bte Sdjut)*
inbuftrie einer großen Aachfrage, fo baß bte meifiett
gabrifen 9Jiiit)e hatten, ben Aitforberungcn itjrer Kitnb«
jdjaft gerecht gu roerbeit. Unter biefen Umftänbeu mar
c§ ihnen möglich, bie bortjanbeneu Bager in roeitgehenbftem
3Jia§e gu tiquibieren. gut bie gabrifen bilbete ber Sûîatiget
an 9vDt)materialieu bag aange gabr I)inbttrd) bie grbite
©urge gitr Subenteber fiet einer ber bisherigen fjmupt«
tieferanten, Seutfdjianb, gufotge beg abfotuteit Ausfuhr«
OerbuteS OoÜftänbig außer Betracht. gut ben Ausfall
fittb bie fdjmeigerifchen ©erbereten in erfreulicher SBeife
in ben Biß getreten, bie ati§ bem ©efiitle ber erftftaffigeu
inlättbifdjen 9îot)£)aut einen namhaften Seil beg ÜDiilitcir--

bebarfeg beden fonnteu. — fjufammenfaffenb unö gum
Schluß tönnen mir fefiftellen, baß bte fd)tt>eigerifche
gnbuftrte bte fchroeren Saften, bie ihr ber Krieg im
gefdfiebenen Qaïjre auferlegt hat» mit bemerfenSroetter
AJiberflanbgfraft trägt. Sticht ntangeinbe Aufträge finb
es, meldje unfern gabrifen greffe Sorgen bereiteten,
fonbern bteSchmierigteitenberiliohftoffbefchaf«
fung unb bie ©infehränfung beg ©jçporteS.
Ste gange Bebeutung biefer Satfache Hegt nicht fomohl
in ber ©egenwart, als »telmehr in ber ßuEunft, in»
bem eS ftdj für bte Sdjmeig um nichts roeniger ^anbeU
als um bie Behauptung ihrer Stellung auf bem SBelt«

martte, bie fte fid) mit raftlofer Arbeit unb mit be«

beutenben Opfern erworben hat. Sie Qufurtft ift ungewiß
unb hängt in meiteftem SJlaße baoon ab, ob eS unferer
©ïportinbufirte mögltch ift, bte gufotge ber Betriebs«
ausfälle oerlorene ißofüion burch Beftiebigung ber aus«

länbifdjen 9tach frage mieber gn erreichen.

93ttnbe$rat3fref$iuf$
belreffenb ben

fandet mit ItmeMen tin) letaMfilen.
(SSorn 23. Segember 1916.)

Art. 1. Set gefamte Çanbei mit Altmetallen unb
Atetaüabfällen roirb unter bte 9tufficht beS ffMUifchen
Departements (DanbelSabteilung) gefieHt, welches btefe

atuffic^t burch ein hierfür gu begeid)nenbeS Organ au§=
üben läßt.

Art. 2. 9Ber fid) mit btefem Raubet in irgenb einer
gorm befaßt, hat Bücher über ©in« unb Ausgang ber
tßaren gu führen, fo baß bie Sagerbeftänbe, nach ©orten
unterfä)ieben, fomie bte begahtten ißretfe !tar erfichtttct)
finb. Sem Bolliifchen Separtement (|>anbelSabteilnng)
unb bem oon ihm mit ber Stufficht beauftragten Organ
ift jebergeit ©inficht in bte Bücher gu gemähten, fomie
lebe oertangte AuStunft gu erteilen.

Art. 3. Sie Borräte merben burch &a§ Bolitifche
Departement (ÇanbelSabteilung) ober burch ba§ oon
biefem begegneten Organ nach Bebarf ben tniänbifchen
gnbuftrten, roetdje Sittmetalle ober SHetattabfäCte »er«
arbeiten, entroeber bireït ober burch Bermitttung oon
•èânblern gugerotefen. Itte Käufe, Betfäufe unb Stefe»

rungen finb an bie Qufiimmung ber genannten Stelle ge«
bunben. Sie öffentlichen SranSportanfiatten bürfen bie

Beförberung oon Altmetallen unb iWetatlabfätlen nur
gegen eine oom ißolttifchen Separtement (|janbel§ab«
teitung) ober bem oon ihm bagu ermächtigten Dgan auS«

geftettte Beroittigung übernehmen.
Art. 4. SaS fpolltif'dje Separtement (fjanbelSab«

teitung) mirb bie |jöchfipreife feftfe^en taffen, nach melden
ftdh Käufer unb Berfäufer oon Altmetallen unb SHetall«
abfätten gu rieten haben.

9trt. 5. SBer biefem Bef^tuß ober ben oom 9ßolt»

tifchen Separtement gu beffen Ausführung ertaffenen
Borf^riften gumiberhanbett, mirb mit grauten 50 bis
gr. 20,000 gebüßt ober mit ©efängniS beftraft. Ste
beiben Strafen tonnen oerbunben merben. gn befon«
bereu gälten tann außerbem bie Konfistation ber SBaren
oerffigt merben.

Art. 6. Ste Berfolgung unb Beurteilung ber Ober»

teetungen liegt ben tantonaten ©eridhten ob. Set erfte
Abfdhnttt beS BunbeSgefeheS oom 4. gebruar 1853 über
bag BunbeSftrafrecht ber Sdhmeigerifdjen ©ibgenoffen«
fchaft finbet Anmenbung.

Art. 7. Sa§ ijMitifche Separtement ift jebod) be>

rechtigt, Übertretungen ber oom BunbeSrat ober oom
Separtement ertaffenen Borfshriften ober ©ingeloerfü»
gungen, geftütjt auf Art. 5 hiesoor, in jebem etngetneu
ÜbertretungsfaH unb gegenüber jeber etngetnen ber be=

teitigten tßerfonen mit Buße bis auf gr. 10,000 gu be«

ftrafen unb bamit bie betreffenben übettretnngSfäüe gu
etlebigen ober aber bte Sdhutbigen ben tompetenten ©e=

richtSbehörben gur Beftrafung gu überroeifen. Ser Bußen«
entfeheib beS Separiementg ift ein enbgüttiger; er tann mit
KonfiSfation ber SBaren oerbunben merben. Sag 93oti«

tifche Separtement tann ben Satbeftanb oon ftch auS

fefifietlen Iaffen ober aber bte tantonaten Betjörben mit
etner Unterfuchung beauftragen.

Art. 8. Siefer Bef^tuß tritt fofort in Kraft. SaS
tßotiiifche Separtement ift mit bem Bottgug beauftragt.

beé ©cbattewent«
betreffenb ben

Findel mit JfltiMtaiSen und luetallaMäilen
(®om 23. ®ejember 1916.)

L Atle Borräte an Altmetallen unb SMaüabfäHen
merben burch ^e ißublitation biefer Berfügung als be»

fchlagnahmt ertlärt.
II. Bon biefer Befchlagnahme merben foroohl fämt«

lidhe oorhanbenen als noch anfallenbe SJÎengen nadh«

JeilB Eisenkonstrukiions-Werkstatie

Wisit©Ptll88S«| Wüiüingerstrassa. — Telephon.

Spezialfabrik eiserner Farmen
für die

S31b«Pise UM«!!!® im üailand.
îPsS^Rtîfer-îep l@saa®R«s»®hpfopswi®n » Verschluss«
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Eisenkonstruktionen jeder Art
Lira reli bedera.tera.cl®
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wertung fremder Valuten, die entweder bei der Realisation
große Verluste zur Folge hatte oder dann die Fabriken
zur Immobilisierung ihrer Mittel zwang.

Die schweizerische Gerberei blickt auf ein gutes
Jahr zurück. Der Mangel an Gerbstoffen, der im Vor-
jähre zu verschiedenen Betriebseinstellungen führte, konnte
im Berichtjahr vollständig behoben werden, dagegen
machH sich dank der vermehrten Produktionsmöglichkeit
in gewissen Häutekategorien ein erheblicher Mangel
geltend. Desgleichen erfreute sich auch die Schuh-
industrie einer großen Nachfrage, so daß die meisten
Fabriken Mühe hatten, den Anforderungen ihrer Kund-
schaft gerecht zu werden. Unter diesen Umständen war
es ihnen möglich, die vorhandenen Lager in weitgehendstem
Maße zu liquidieren. Für die Fabriken bildete der Maugel
an Rohmaterialien das ganze Jahr hindurch die größte
Sorge Für Bodenleder fiel einer der bisherigen Haupt-
lieferanten, Deutschland, zufolge des absoluten Ausfuhr-
Verbotes vollständig außer Betracht. Für den Ausfall
sind die schweizerischen Gerbereien in erfreulicher Weise
in den Riß getreten, die aus dem Gefalle der erstklassigen
inländischen Rohhaut einen namhaften Teil des Militär-
bedarfes decken konnten. — Zusammenfassend uno zum
Schluß können wir feststellen, daß die schweizerische
Industrie die schweren Lasten, die ihr der Krieg im
geschiedenen Jahre auferlegt hat, mit bemerkenswerter
Widerstandskraft trägt. Nicht mangelnde Aufträge sind
es, welche unsern Fabriken große Sorgen bereiteten,
sondern die Schwierigkeiten der Rohstoffbeschas-
sung und die Einschränkung des Exportes.
Die ganze Bedeutung dieser Tatsache liegt nicht sowohl
in der Gegenwart, als vielmehr in der Zukunft, in-
dem es sich für die Schweiz um nichts weniger handelt
als um die Behauptung ihrer Stellung auf dem Welt-
markte, die sie sich mit rastloser Arbeit und mit be-
deutenden Opfern erworben hat. Die Zukunft ist ungewiß
und hängt in weitestem Maße davon ab, ob es unserer
Exportindustrie möglich ist, die zufolge der Betriebs-
ausfälle verlorene Position durch Befriedigung der aus-
ländischen Nachfrage wieder zu erreichen.

Bundesratsbeschlutz
betreffend den

Handel mit AltmeMe« m» MMWllen.
(Vom 23. Dezember 1916.)

Art. 1. Der gesamte Handel mit Altmetallen und
Metallabfällen wird unter die Aufsicht des Politischen
Departements (Handelsabteilung) gestellt, welches diese
Aussicht durch ein hierfür zu bezeichnendes Organ aus-
üben läßt.

Art. 2. Wer sich mit diesem Handel in irgend einer
Form befaßt, hat Bücher über Ein- und Ausgang der
Waren zu führen, so daß die Lagerbestände, nach Sorten
unterschieden, sowie die bezahlten Preise klar ersichtlich
sind. Dem Politischen Departement (Handelsabteilung)
und dem von ihm mit der Aufsicht beauftragten Organ
ist jederzeit Einsicht in die Bücher zu gewähren, sowie
jede verlangte Auskunft zu erteilen.

Art. 3. Die Vorräte werden durch das Politische
Departement (Handelsabteilung) oder durch das von
diesem bezeichneten Organ nach Bedarf den inländischen
Industrien, welche Altmetalle oder Metallabfälle ver-
arbeiten, entweder direkt oder durch Vermittlung von
Händlern zugewiesen. Alle Käufe, Verkäufe und Liefe-
nmgen sind an die Zustimmung der genannten Stelle ge-
bunden. Die öffentlichen Transportanstalten dürfen die

Beförderung von Altmetallen und Metallabfällen nur
gegen eine vom Politischen Departement (Handelsab-
teilung) oder dem von ihm dazu ermächtigten Ogan aus-
gestellte Bewilligung übernehmen.

Art. 4. Das Politische Departement (Handelsab-
teilung) wird die Höchstpreise festsetzen lassen, nach welchen
sich Käufer und Verkäufer von Altmetallen und Metall-
abfüllen zu richten haben.

Art. 5. Wer diesem Beschluß oder den vom Poli-
tischen Departement zu dessen Ausführung erlassenen
Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit Franken 50 bis
Fr. 20,000 gebüßt oder mit Gefängnis bestraft. Die
beiden Strafen können verbunden werden. In beson-
deren Fällen kann außerdem die Konfiskation der Waren
verfügt werden.

Art. 6. Die Verfolgung und Beurteilung der über-
tretungen liegt den kantonalen Gerichten ob. Der erste

Abschnitt des Bundesgesetzes vom 4. Februar 1853 über
das Bundesstrafrecht der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft findet Anwendung.

Art. 7. Das Politische Departement ist jedoch be-

rechtigt, Übertretungen der vom Bundesrat oder vom
Departement erlassenen Vorschriften oder Einzelverfü-
gungen, gestützt auf Art. 5 hiervor, in jedem einzelnen
Übertretungsfall und gegenüber jeder einzelnen der be-

teiligtm Personen mit Buße bis auf Fr. 10,000 zu be-

ftrasen und damit die betreffenden Übertretungsfälle zu
erledigen oder aber die Schuldigen den kompetenten Ge-
nchtsbehörden zur Bestrafung zu überweisen. Der Bußen-
entscheid des Departements ist ein endgültiger; er kann mit
Konfiskation der Waren verbunden werden. Das Poli-
tische Departement kann den Tatbestand von sich aus
feststellen lassen oder aber die kantonalen Behörden mit
einer Untersuchung beauftragen.

Art. 8. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Das
Politische Departement ist mit dem Vollzug beauftragt.

Verfügung des Politischen Departements
betreffend den

HWtM Mit MmewMn UNA MtalîabMtN
(Vom 23. Dezember 1916.)

I. Alle Vorräte an Altmetallen und Metallabfällen
werden durch die Publikation dieser Verfügung als be-

schlagnahmt erklärt.

II. Von dieser Beschlagnahme werden sowohl sämt-
liche vorhandenen als noch anfallende Mengen nach«

ZG à» ^kààlità-MMStîs
Vi/üllllngersti'ssss. — Tslspbon.

ZMiàdM eisernerkÄrme»
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